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M i e t r e c h t 
Kündigung nach vermieterfeindlichen 
Parolen
Beschmiert ein Wohnungsmieter die Fas-
sade und den Hausflur mit vermieterfeind-
lichen Parolen, so rechtfertigt dies seine 
fristlose Kündigung. Angesichts des ange-
spannten Wohnungsmarktes ist dem Mieter 
aber eine Räumungsfrist von drei Monaten 
zu gewähren. Dies entschied das Amts- 
gericht Berlin-Neukölln.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: In der Zeit von April 2018 bis 
Januar 2019 tauchten an den Wänden im 
Hausflur und Treppenhaus, an der Straßen- 
fassade und auf der Klingelplatte eines 
Wohngebäudes in Berlin Beschmierungen 
mit vermieterfeindlichen Parolen auf. Die 
Vermieterin beauftragte daraufhin ein 
Sicherheitsunternehmen mit der Obser-
vierung des Gebäudes. Ein Mitarbeiter des 
Sicherheitsunternehmens erwischte Ende 
Januar 2019 den Mieter einer im Gebäude 
liegenden Wohnung dabei, wie er mit 
einem schwarzen dicken Stift vermieter-
feindliche Parolen auf die Straßenfassade 
und eine Wand im Hausflur schrieb. Die 
Vermieterin kündigte dem Mieter darauf-
hin fristlos. Da sich der Mieter weigerte, 
die Kündigung zu akzeptieren, klagte die 
Vermieterin auf Räumung und Herausgabe 
der Wohnung.
Das Amtsgericht Berlin-Neukölln gab der 
Räumungs- und Herausgabeklage der 

Vermieterin statt. Der Anspruch ergebe 
sich aus § 546 Abs. 1 BGB, da die fristlose 
Kündigung gemäß § 543 Abs. 1 BGB wirk-
sam sei. Der Mieter habe durch seine Tat 
nicht nur das Eigentum der Vermieterin 
vorsätzlich und widerrechtlich verunstal-
tet, sondern dieses auch gegen deren 
offensichtliche Interessen als politisches 
Kampfmittel missbraucht. Es könne somit 
dahinstehen, ob der Mieter auch für die 
anderen Vorfälle verantwortlich ist oder ob 
eine Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung 
nach § 303 StGB vorliegt.
Das Amtsgericht gewährte dem Mieter 
aber eine Räumungsfrist von drei Mona-
ten. Dies sei angesichts des angespannten 
Wohnungsmarktes und zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit erforderlich.
Amtsgericht Berlin-Neukölln,
Urteil vom 28.05.2019 – 2 C 42/19 –

V e r s i c h e r u n g s r e c h t
Wirksamkeit der Kündigung eines Ver- 
sicherungsvertrags 
Ein Versicherungsvertrag ist auch dann be-
endet, wenn die Versicherungsgesellschaft 
die Kündigung des Versicherungsnehmers 
nicht bestätigt. Dies stellte das Oberlandes-
gericht Braunschweig in einem Hinweis- 
beschluss klar.
Die Versicherungsnehmerin des zugrunde 
liegenden Streitfalls hatte bei der beklag-
ten Gesellschaft eine Kfz-Haftpflicht- und 
Vollkaskoversicherung abgeschlossen. Weil 
ihr Fahrzeug im März 2016 bei einem Ver-
kehrsunfall beschädigt worden war, wollte 
sie von der Versicherung Ersatz – obwohl sie 
selbst den Versicherungsvertrag anderthalb 
Jahre zuvor gekündigt hatte.
Das Oberlandesgericht Braunschweig wies 
in seiner Entscheidung darauf hin, dass die 
Versicherungsgesellschaft die Zahlung zu 
Recht abgelehnt hatte. Der Versicherungs-
vertrag sei aufgrund der Kündigung der 
Klägerin wirksam beendet worden. Die Ver-
sicherungsgesellschaft habe weder gegen-
über der Versicherungsnehmerin bestätigen 
müssen, dass sie die Kündigung erhalten 
habe, noch dass sie diese als wirksam an-
erkenne. Wenn die Versicherungsnehmerin 
Zweifel hieran gehabt hätte, hätte sie selbst 
bei der Versicherung nachfragen müssen.
Die Klägerin, so das Oberlandesgericht 
weiter, habe auch nicht durch ihr späteres 

Verhalten gegenüber der Beklagten zu er-
kennen gegeben, dass sie den Versiche-
rungsvertrag doch habe fortsetzen wollen. 
Insbesondere habe sie auch keine weiteren 
Beiträge mehr gezahlt. Die Versicherung sei 
auch nicht verpflichtet gewesen, die Versi-
cherungsnehmerin auf ihren fehlenden Ver-
sicherungsschutz hinzuweisen.
Für eine solche Aufklärungspflicht müsse 
die Gefahr bestehen, dass der Versiche-
rungsnehmer mit der Materie nicht vertraut 
sei und deshalb den Versicherungsschutz 
verliere oder andere Nachteile erleide. Hier-
von sei vorliegend aber nicht auszugehen. 
Immerhin habe die Versicherungsnehmerin 
den Vertrag selbst gekündigt.
Oberlandesgericht Braunschweig,
Hinweisverfügung vom 24.10.2019
– 11 U 103/18 –

S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Sturz auf Rollstuhlrampe bei Nässe
Das Aufstellen von Warnschildern in einem 
Hoteleingangsbereich, um auf eine mög-
liche Rutschgefahr auf einer Rollstuhl- 
rampe bei Nässe hinzuweisen, ist nur dann 
ausreichend, wenn die Rollstuhlrampe den 
maßgeblichen örtlichen Bauvorschriften 
entspricht. Dies geht aus einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs hervor.

Der Kläger des zugrunde liegenden Falls 
machte gegen das beklagte Reiseunter-
nehmen Ansprüche aufgrund eines Unfalls 
geltend, der sich im Rahmen einer bei der 
Beklagten gebuchten Pauschalreise nach 
Lanzarote ereignet hat.
Der Kläger ist linksseitig oberschenkel- 
amputiert, trägt eine Prothese und ist 
auf eine Unterarmstütze angewiesen. Am 
Tag nach der Ankunft geriet der Kläger 
beim Verlassen des Hotels zu Fall, als er 
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die regennasse Rollstuhlrampe vor dem 
Hoteleingang zu Fuß passieren wollte. 
Infolge des Sturzes erlitt er eine Hand- 
gelenksfraktur.
Das Landgericht wies die unter anderem 
auf Rückzahlung des Reisepreises, Ersatz 
materieller Schäden, Entschädigung wegen 
nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit und 
Schmerzensgeld gerichtete Klage ab. Die 
Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg.
Der Bundesgerichtshof hob die zweit- 
instanzliche Entscheidung auf und wies die 
Sache zu neuer Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurück. Die-
ses wird im weiteren Prozessverlauf klären 
müssen, ob der Bodenbelag der Rollstuhl-
rampe den für die Hotelanlage maßgeb-
lichen örtlichen Bauvorschriften entsprach.
Das Berufungsgericht hatte diese Frage als 
nicht entscheidungserheblich angesehen, 
weil es als ausreichend betrachtet hat, ei-
nen Hotelgast vor einer Rutschgefahr bei 
Nässe mit einem Warnschild zu warnen.
Der Bundesgerichtshof hat diese Beurtei-
lung nur für den Fall als zutreffend angese-
hen, dass die Rollstuhlrampe den maßgeb-
lichen örtlichen Bauvorschriften entsprach 
und damit den Sicherheitsstandard bot, 
den ein Hotelgast erwarten durfte. Sollte 
die Rollstuhlrampe diesem Standard nicht 
entsprochen haben, bestand hingegen 
eine besondere Gefährdungslage, in der 
ein Warnschild im Bereich der Rampe nicht 
ausreichte.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 14.01.2020 – X ZR 110/18 –

R e i s e r e c h t
Fremdkörper auf Start- und Landebahn 
Wird ein Flugzeugreifen wegen eines 
Fremdkörpers auf der Start- und Lande-
bahn beschädigt und kommt es deshalb zu 
einer erheblichen Ankunftsverspätung, so 
steht dem Fluggast ein Anspruch auf Ent-
schädigung zu. Auf einen außergewöhn-
lichen Umstand kann sich die Fluggesell-
schaft nicht berufen. Dies entschied das 
Landgericht Stuttgart.
In dem zugrunde liegenden Fall kam es 
im April 2016 bei einem Flug von Mallorca 
nach Stuttgart zu einer Ankunftsverspä-
tung von mehr als sieben Stunden, was zwei 
Fluggäste zum Anlass nahmen, die Flug- 
gesellschaft auf Zahlung einer Entschädi-
gung zu verklagen. Hintergrund der Ver-
spätung war, dass am Flugzeug im Rahmen 
der Vorflugkontrolle ein tiefer Schnitt in 
einem Reifen des Hauptfahrwerks entdeckt 
wurde. Die Fluggesellschaft behauptete, 
die Beschädigung sei durch einen metal-
lischen Fremdkörper auf der Start- und 
Landebahn bei Start oder Landung des 
Vorflugs geschehen. Sie meinte daher, es 
liege ein außergewöhnlicher Umstand vor.
Das Amtsgericht Nürtingen gab der Klage 
statt. Es wertete den von der Beklagten 
behaupteten Radschaden nicht als außer-
gewöhnlichen Umstand. Gegen diese Ent-
scheidung richtete sich die Berufung der 
Beklagten.
Das Landgericht Stuttgart bestätigte die 
Entscheidung des Amtsgerichts und wies 
daher die Berufung der Beklagten zurück. 
Den Klägern stehe wegen der Ankunfts-

verspätung von mehr als drei Stunden ein 
Anspruch auf Entschädigung zu. Auf einen 
außergewöhnlichen Umstand könne sich 
die Beklagte nicht berufen.
Im Fall der Beschädigung eines Flug-
zeugreifens durch einen Fremdkörper 
auf der Start- oder Landebahn liege nach 
Auffassung des Landgerichts eine un-
trennbare Verbundenheit mit dem System 
zum Betrieb des Flugzeugs vor. Naturge-
mäß müssen Flugzeuge Start- und Lande- 
bahnen nutzen. Luftfahrtunternehmen 
seien deshalb regelmäßig mit Situationen 
konfrontiert, die sich aus der Benutzung 
der Fahrbahnen ergeben. Dass sich auf 
diesen Fremdkörper befinden, sei häufig, 
weshalb Flughafenbetreiber die Bahnen 
regelmäßig reinigen. Die Verschmutzung 
der Fahrbahnen sei damit ein Umstand, 
den Luftfahrtunternehmen bei deren not-
wendigen Benutzung üblicherweise hin-
nehmen müssen.
Landgericht Stuttgart,
Urteil vom 07.12.2017  – 5 S 103/17 –

F a m i l i e n r e c h t
Verweigerung des Umgangs wegen Er-
krankung des Kindes 
Verweigert ein Elternteil dem anderen 
Elternteil den gerichtlich geregelten Um-
gang wegen der Erkrankung des Kindes, 
muss es ein ärztliches Attest vorlegen, aus 
dem sich die Diagnose und die voraus-
sichtliche Dauer der Erkrankung ergeben. 
Zudem muss das Attest Stellung zur Trans-
portfähigkeit des Kindes nehmen. Dies 
entschied das Oberlandesgericht Schles-
wig-Holstein.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Im Februar 2018 verweigerte die 

Mutter eines minderjährigen Kindes dem 
Vater den Umgang mit dem Kind. Nach ei-
ner gerichtlich getroffenen Umgangsrege-
lung stand dem Vater das Umgangsrecht 
zu. Die Mutter verweigerte aber die He-
rausgabe mit dem Hinweis, dass das Kind 
an einer fiebrigen Erkältung erkrankt und 
deshalb nicht transportfähig sei. Der Va-
ter nahm diesen Vorfall zum Anlass beim 
Amtsgericht wegen Zuwiderhandlung ge-
gen die gerichtliche Umgangsregelung die 
Verhängung eines Ordnungsgeldes gegen 
die Kindesmutter zu beantragen. Das Ge-
richt kam dem nach. Dagegen richtete sich 
die Beschwerde der Kindesmutter.
Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein 
bestätigte die Entscheidung des Amtsge-
richts und wies daher die Beschwerde der 
Kindesmutter zurück. Gegen sie sei ein Ord-
nungsgeld zu verhängen, da sie schuldhaft 
gegen die gerichtliche Umgangsregelung 
verstoßen habe. Die Kindesmutter habe 

die Herausgabe des Kindes nicht mit dem 
bloßen Hinweis auf eine fiebrige Erkältung 
des Kindes verweigern dürfen. Vielmehr sei 
die Vorlage eines aussagekräftigen ärzt-
lichen Attestes erforderlich. Dieses müsse 
nicht nur die Diagnose und die voraus-
sichtliche Dauer der Erkrankung nennen, 
sondern auch zur Transportfähigkeit des 
Kindes Stellung nehmen. Für eine Transport- 
fähigkeit des Kindes habe jedenfalls ge-
sprochen, dass die Kindesmutter das Kind 
in der Zeit der Erkrankung zur Großmutter 
gebracht hatte.
Das Oberlandesgericht wies zudem darauf 
hin, dass das Umgangsrecht des Eltern-
teils mit dem Kind dazu diene, den Alltag 
zu erleben. Dazu gehöre es auch, dass das 
Elternteil das Kind auch dann betreut und 
pflegt, wenn es erkrankt ist.
Oberlandesgericht Schleswig-Holstein,
Beschluss vom 21.08.2018 – 10 WF 122/18 –

M i e t r e c h t
Klopfgeräusche der Heizung 
Kommt es während der Heizperiode zu 
Klopfgeräuschen der Heizung, so stellt dies 
einen Mietmangel dar, der eine Mietmin-
derung von 25 % rechtfertigen kann. Dies 
entschied das Landgericht Osnabrück.
In dem zugrunde liegenden Fall kam es im 
Zeitraum von Dezember 2014 bis Februar 
2017 in einer Mietwohnung während der 
Heizperiode zu Klopfgeräuschen in der 
Heizungsanlage und den in der Wand ver-
laufenden Heizungsrohren. Die Geräusche 
waren unabhängig davon zu hören, ob die 
Heizung angestellt war oder nicht. Zudem 
waren die Geräusche von spätabends nach 
21 Uhr bis morgens 5 Uhr zu hören. Der 
Wohnungsmieter machte aufgrund dieser 
Lärmbelästigung eine Mietminderung gel-
tend. Da die Vermieterin das Auftreten der 
Klopfgeräusche abstritt, kam es zu einem 
Gerichtsverfahren. Nachdem das Amtsge-
richt Osnabrück über den Fallentschieden 
hatte, musste das Landgericht Osnabrück 
als Berufungsinstanz über den Fall ent-
scheiden.
Das Landgericht Osnabrück kam nach der 
Beweisaufnahme zum Schluss, dass die 
behaupteten Klopfgeräusche aufgetreten 
waren und entschied daher zu Gunsten des 
Mieters. Er dürfe damit seine Miete gemäß 
§ 536 Abs. 1 BGB um 25 % mindern. Das 
Gericht gab zu bedenken, dass die nächt-
liche Ruhephase wesentlichen Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit und Gesundheit des 
Mieters hat. Angesichts der hoch zu bewer-
tenden Bedürfnisse Schlaf und Erholung sei 
der Wohnwert durch die Klopfgeräusche 
erheblich beeinträchtigt.
Landgericht Osnabrück,
Urteil vom 11.07.2018 – 1 S 317/17 –
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